
 

  

 
Wir vermieten Ihnen grundsätzlich nur nagelneue Anhänger 
 

Zur Verfügung stehen:  
• Imbissanhänger ab 2,00m bis 3,50m  
• Allzweck-Verkaufsanhänger 2,50m bis 3,00m mit Teilausstattung  
• Marktanhänger ab 2,50m bis 3,00m mit Kühltheke  
• Crêpes,  Hot Dog oder Reibekuchen Verkaufswagen  

 
Alle verfügbaren Modelle und Monatsmietpreise finden Sie hier:  

http://multitrailer.de/de/mietanhaenger/ 
 
  
Vermietung nur 6-Monatsweise, bis max. 11 Monate 
Ihr Mietvertrag beläuft sich zunächst auf 6 Monate Mindestmietzeit, mit einer 
kurzen Mitteilung können Sie den Vertrag monatsweise bis auf max. 11 
Monate verlängern  
Nach spätestens 6 bis max 11 Monaten müssen Sie sich entscheiden ob Sie 
den Mietanhänger zurückgeben oder kaufen wollen  
Selbstredend können Sie Ihren Mietanhänger zu jeder Zeit innerhalb des 
Mietzeitraums kaufen oder leasen 
 
 
Bei Kauf des Mietanhängers innerhalb der ersten 6 Monate, 
rechnen wir 50% der gezahlten Miete an 
• Bei Mietverlängerung über 6 Monate hinaus, rechnen wir Ihnen 30% der 

gezahlten Miete auf den möglichen Kauf des Mietanhängers an 
•  
Mietkosten  
• Mit Abschluss des Mietvertrages werden 3x Monatsmieten fällig 
• Die restlichen Raten werden zu den fälligen Mietintervallen ab den vierten 

Mietmonat per Lastschrift monatlich abgebucht  
Kaution 
• Bei Abholung Ihres neuen Mietanhängers müssen Sie eine Kaution von 

500 Euro hinterlegen, die wir Ihnen bei unversehrter Rückgabe oder Kauf 
des Anhängers wieder erstatten 

Versicherung 
• Alle Mietanhänger sind ohne Aufpreis Haftpflicht versichert  
Zusätzlich wird eine Vollkaskoversicherung (Einbruch, Diebstahl, 
Vandalismus) für 6x Monate für Verkaufsanhänger 390,00 Euro, für 
Imbissanhänger mit Gasanlage 590,00 Euro, ab 3,50m 690,00 Euro netto 
fällig 
 
Wenn nicht auf Lager,  bauen wir Ihnen ihren Miet-Anhänger innerhalb 
von 6 Wochen. Bitte buchen Sie daher frühzeitig! 
 
Anhängervermietungen sind nur für Deutschland, Österreich und Schweiz möglich   

multitrai ler.de GmbH  
Siemensstr. 9 

D – 32 839 Steinheim 

 

 

 

Spezial is iert  auf  

Verkaufsanhänger 

für alle Branchen 

• Sonderbauten zum 

günstigsten Preis 

• Wir bauen solide schöne Profi 

Imbissanhänger, 

Verkaufsanhänger & Stände  

• Leichtgewichte, von fast jedem 

PKW ziehbar  

• In allen Größen, nach Maß 

und Ihren Wünschen  

• Wir planen individuell Ihr 

Verkaufsfahrzeug 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
E-Mail  

info@multitrailer.de 

 

Telefon   

052 33 / 95 32 50 

 

Fax    

052 33 / 95 32 525 

 

www.multitrailer.de 

MIETANHÄNGER   

Zur Risikominimierung bieten wir Startern Mietanhänger, 

fertig ausgerüstet für viele Branchen an 



   
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
MIETVERTRAG    MUSTER 
 
für einen PKW-Verkaufs-Anhänger  
 

Mietanhänger  
Fahrgestell-Nr  

Baujahr  
Neu- Versicherungswert Netto  

Kennzeichen  
 

mit folgender Ausstattung: siehe Inventarliste im Anhang 
zwischen dem Vermieter:  multitrailer.de GmbH   D – 32 839 Steinheim 
 
 

 
und dem Mieter: 
  

Name, Vorname  

Straße  
PLZ Ort  

Telefon/ Email  
Mobil  

Ausweis-Nr  
Einsatzstandort  

 

 
 
Vermietungszeitraum:  6 Monate 
 

Übernahme Datum  
Rückverbringung am  

   
 
Mietpreis: 
 
 

Monatsmiete Netto  
Miet-Monate 6 
Miete/6Monate  
Vollkasko/6 Monate  
Miete & Versicherung Gesamt Netto  
19% MwSt  
Mietpreis Brutto  
Miet-Vorschuss/3Monate  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Daten benötigen wir von Ihnen!Diese Daten benötigen wir von Ihnen!Diese Daten benötigen wir von Ihnen!Diese Daten benötigen wir von Ihnen! 

multitrailer.de GmbH 

Siemensstr. 9 

Industriegebiet Bergheim 

D – 32 839 Steinheim 

 

Telefon:       052 33 / 95 32 50 

   Fax:            052 33 / 95 32 525 

Email:               info@multitrailer.de 

 

www.multitrailer.de 

multitrailer.de GmbH  HRB 8374 AG Paderborn 
BLZ:         472 601  21  Volksbank Paderborn   
Konto:         901 252 5200 
Swift-Code/ BIC-Code:     DGPBDE3MXXX  
IBAN-Code:     DE29472601219012525200 
  

Kaufm. Geschäftsführer      Dario   Corte 
Techn. Geschäftsführer       Marco Jacke 
FA Höxter 
Steuernummer:                326/5814/3634           

Ust.IdNr.:                         DE 253736876 

Lieferungen erfolgen zu unseren 

  Allgemeinen Liefer– und       

  Zahlungsbedingungen 

 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

  ist Steinheim 
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Mietvertragsbedingungen / Zahlungsbedingungen 
 
 
Miete und Versicherung  
• Mit Abschluss des Mietvertrages wird eine Abschlags-Vorauszahlung von 50% fällig 
• Die restlichen Raten werden zu den fälligen Mietintervallen ab dem vierten Mietmonat per Lastschrift monatlich 

abgebucht  
• Mit Unterzeichnung des Vertrages benötigen wir eine von Ihrer Bank abgestempelten 

Abbuchungsberechtigung der monatlichen Mieten (Formular im Anhang) 
 

Kaution 
• Bei Abholung Ihres neuen Mietanhängers müssen Sie eine Kaution für etwaige spätere Schäden von 500 Euro 

hinterlegen, die wir Ihnen bei unversehrter Rückgabe oder Kauf des Anhängers wieder zurück erstatten. 
 
 

Abholung Ihres Mietanhängers: 
• Zur Mietanhänger-Abholung  bringen Sie einen gültigen Ausweis mit, aus dem hervorgeht, dass Sie einen Wohnsitz in 

Deutschland haben.  
• Mit der Abholung erhalten Sie eine Einweisung des Anhängers und Zubehör, gleichwohl übergeben wir Ihnen eine 

Betriebsanleitung. Die richtige Bedienung, Wartung und der damit ordnungsgemäßer Umgang Ihres neuen Anhängers ist 
Bestandteil dieses Mietvertrages und unserer AGB und damit auch Grundlage etwaiger Garantie- oder 
Gewährleistungsansprüche. 

 

Mietdauer 
• Ihr Mietvertrag beläuft sich auf 6 Monate Mindestmietzeit. Mit einer kurzen Mitteilung können Sie den Vertrag 

monatsweise bis auf max. 11 Monate verlängern. 
• Bei Verlängerung der Mietdauer bitten wir Sie, uns dies via Email mitzuteilen. 
 

Versicherung 
• Ihr Mietanhänger ist ohne Aufpreis Haftpflicht versichert. 
• Zusätzlich ist für den Mietzeitraum eine Vollkaskoversicherung mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung (Einbruch, Diebstahl, 

Vandalismus) nötig. In der Mietpreisberechnung berücksichtigen wir Versicherungskosten in Höhe von 390 Euro netto für 
reine Verkaufsanhänger ohne Koch- oder Feuerstelle, und für Imbissanhänger mit Gasanlage oder Kochstelle bis 3,00m 
Anhängerlänge 590 Euro netto. 

 

Rückgabe 
• Den Mietanhänger müssen Sie zum vereinbarten Rückgabetag in den Zeiten 9:00 – 14 Uhr nach Steinheim zurück 

bringen. Wir prüfen dann in Ihrem Beisein den Anhänger und Geräte auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. 
• Nehmen Sie vor Rückgabe eine gründliche Endreinigung durch, andernfalls berechnen wir dafür 190 Euro netto. 
    

verspätete Rückgabe: 
• Wird der Mietgegenstand später als vereinbart zurückgegeben, so verlängert sich die Mietzeit um die  voll zu 

berechnende Tagesmiete.  
• Der Tagesmietpreis für verspätete Rückgabe des Anhängers beträgt 50 Euro netto. 
 

Allgemeines  
• Bitte achten Sie darauf, ob Sie das richtige Zugfahrzeug (Anhängelast) zur Verfügung haben und den richtigen 

Führerschein besitzen. Die Haftung dafür trägt nur der Fahrer des Gespannes.  
• Der Mieter ist für die Einhaltung der Anhänge- und Deichsellast seines Fahrzeuges allein verantwortlich. Haftung des 

Vermieters ist ausgeschlossen; auch für Folgeschäden am Fahrzeug des Mieters. 
 
Grundlagen dieses Mietvertrages sind ausschließlich die aufgeführten Vertragsbedingungen. Mündliche Nebenabreden haben 
keine Gültigkeit. Der Mieter erkennt durch seine Unterschrift an, dass er den Anhänger in ordnungsgemäßem Zustand 
übernommen hat. Bei Übernahme des Fahrzeugs ist der Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. 
Kautionsrückzahlungen können nur innerhalb 3 Monaten berücksichtigt werden.  
Die Höhe der Forderungen des Vermieters wird durch die Kaution nicht begrenzt. 
 

Auslandsfahrten  
Fahrten ins Ausland sind nicht gestattet. Bei Verletzung dieser Verpflichtung haftet der Mieter für sämtliche daraus sich evtl. 
ergebenden Schäden, insbesondere für den Mietausfall.  
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Betriebsanleitung, Pflege und Wartungsintervalle 
Der Mieter ist verpflichtet, den Anhänger, Einbauten und Geräte schonend zu behandeln und alle für die Benutzung eines 
Anhängers bestehenden Vorschriften und Gesetze sorgfältig zu beachten. Die Fertigung/Auslieferung erfolgt zu unseren AGB. 
Mit der Übergabe erhält der Mieter eine Einweisung und schriftliche Betriebsanleitung für den Anhänger (ist Bestandteil 
unserer AGB). Für eingebaute Geräte erhält der Mieter die Betriebsanweisungen, dies darin enthaltenen 
Nutzungsanweisungen, Pflege und Wartungsintervalle sind zu beachten! 
Alle Betriebsunterlagen sind nach Mietende zurück zu geben, andernfalls müssen wir die Wiederbeschaffung in Rechnung 
stellen. 
 

Besondere Pflichten des Mieters  
Der Mieter darf den Anhänger durch den im Mietvertrag genannten Fahrer oder durch einen angestellten Berufsfahrer ziehen 
lassen. Er muss sich vorher von dessen Fahrtüchtigkeit und von der Tatsache des Vorhandenseins einer ordnungsgemäß 
ausgestellten und gültigen Fahrerlaubnis des Dritten, welche mindestens 1 Jahr alt sein muss, überzeugen. Zur 
Sorgfaltspflicht des Mieters gehört insbesondere die ständige Überwachung der Verkehrssicherheit. Eine Belastung des 
Anhängers über das gesetzlich zulässige Maß hinaus ist unzulässig. Der Mieter hat den Anhänger sorgfältig gegen Diebstahl 
zu sichern. Verstößt der Mieter gegen diese Bedingung, so hat er dem Vermieter vollen Schadenersatz bis zur Höhe des 
Wiederbeschaffungswertes des Anhängers zu leisten. 
Beachten Sie ggf. örtliche Hygienevorschriften oder Anordnungen der Gewerbeaufsicht. Für regionale Einschränkungen und 
dadurch bedingte Einschränkungen der Gewerbetätigkeit kann der Vermieter nicht haftbar gemacht werden.  
 

Außerordentliche Kündigung 
Der Vermieter ist zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der Mieter einen unsachgemäßen Gebrauch von dem 
Mietgegenstand macht oder den Mietgegenstand Dritten ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters überlässt oder seinen 
monatlichen Mietverpflichtungen nicht nachkommt. Im Falle einer fristlosen Kündigung hat der Vermieter das Recht, den 
Mietgegenstand unverzüglich zurückzufordern. Der Mieter haftet für sämtliche daraus sich evtl. ergebenden Kosten, 
insbesondere für den Mietausfall.  
 

Mietdauer und Rückgabe  
Der Mieter verpflichtet sich den Anhänger in dem von ihm übernommenen Zustand am vereinbarten Tag während der 
üblichen Geschäftszeiten zurückzugeben. Wird der Rückgabetermin um mehr als eine Stunde überschritten, ist der Vermieter 
zu benachrichtigen. Außerdem ist der Mieter zur Zahlung einer Tagesmiete verpflichtet. Nach 3 Tagen ohne Benachrichtigung 
erfolgt eine Anzeige wegen Unterschlagung.  
Die nicht rechtzeitige Rückgabe des Anhängers sowie der Fahrzeugpapiere oder sonstiges Zubehör, verpflichtet den Mieter 
zum Ersatz.   
Wird der Mietgegenstand nicht innerhalb  des vereinbarten Zeitraums zurückgebracht, hat der Vermieter das Recht den 
Mietgegenstand auf Kosten des Mieters abholen zu lassen. 
 

Auftreten von Schäden  
Der Mieter verpflichtet sich dem Eigentümer Mängel bzw. Schäden am Anhänger  bei Feststellung sofort zu melden. Bei 
Auftreten von Schäden ist zwecks Durchführung der Reparatur sofort telefonisch die Weisung des Vermieters einzuholen. 
Anderenfalls trägt der Mieter die hierfür anfallenden Kosten und haftet für jeden Schaden, den der Vermieter durch 
Nichtbeachtung dieser Vertragsbestimmung erleidet. Beschädigte Teile sind aufzuheben und dem Vermieter bei Rückgabe 
des Anhängers vorzulegen.  
 

Umfang der Haftung des Mieters  
Der Mieter haftet für alle Beschädigungen, die während des Mietzeitraumes am Anhänger oder durch ihn verursacht werden, 
sowie für den Verlust der Mietsache. Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Mieter, einem Dritten oder 
an einer Sache durch den Mietgegenstand entstehen. 
Der Mieter haftet grundsätzlich dem Vermieter bei Eintritt von Schäden am Anhänger in voller Höhe für den dem Vermieter 
entstanden unmittelbaren und mittelbaren Schaden. Der Mieter haftet für die Reparaturkosten im Schadensfall. Darüber 
hinaus haftet er in voller Höhe für Abschleppkosten, Sachverständigengebühren, Wertminderung und Mietausfall.  
 

Besondere Pflichten des Mieters bzw. Fahrers bei Unfall  
Zur Ermittlung der Unfalltatsachen ist stets die Polizei hinzuzuziehen und darauf zu bestehen, dass der Unfall polizeilich 
aufgenommen wird. Bei Beschädigung des Anhängers, insbesondere durch Verkehrsunfall, sind der Mieter oder dessen 
Fahrer verpflichtet, Namen, Vornamen und Anschrift aller Unfallbeteiligten und Zeugen, ferner Zeit, Ort, Straße sowie die 
polizeilichen Kennzeichen der unfallbeteiligten Fahrzeuge festzuhalten. Erklärungen zur Schuldfrage dürfen anderen 
Unfallbeteiligten gegenüber nicht gemacht werden. Der Vermieter ist sofort telefonisch zu benachrichtigen und anschließend 
ist ihm eine wahrheitsgemäße schriftliche Darstellung über den Unfallverlauf zu geben. Handelt der Mieter oder dessen Fahrer 
dieser Vorschrift zuwider, so haftet der Mieter dem Vermieter.  
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Besondere Vereinbarungen Etwaige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.  
 

Gerichtsstand und Erfüllungsort  Gerichtsstand und Erfüllungsort sind für beide Teile Steinheim.  
 
 
ABSCHLAG auf Mietrechnung   Verkaufsanhänger Sonderbau          Datum:  

Fahrgestell-Nr:                                                     Anhängerübergabe = Leistungsdatum 
 
 
Gesonderte Vollkaskoversicherung  
für Verkaufsanhänger per Mietperiode 6 Monate 

*  □  wird abgeschlossen mit einer Selbstbeteiligung von 1.000,- Euro  
 
 
Proforma - Mietkostenberechnung 
 

Monatsmiete Netto  
Miet-Monate 6 
Miete/6Monate  
Vollkasko/6 Monate  
Miete & Versicherung Gesamt Netto  
19% MwSt  
Mietpreis Brutto  
Miet-Vorschuss/3Monate  

 

 
Die Kaution von 500 Euro wird mit Abholung des Mietanhängers in bar fällig 
 
Kaution 500€ erhalten am ______________   Bar-Kasse 
 
Restliche Mietraten/ Lastschrift 
Die fälligen Raten werden zu den jeweils am 1. eines Mietmonats per Lastschrift abgebucht. 
 

Vermietung von  
bis  

Lastschrift monatlich  
Beginn Lastschrift  

  □  Abbuchungsauftrag  zum Einzug der Mietraten durch Lastschriften liegt vor 
 
 
Ort, Datum  ........................................... 
 
 
....................................................................     ...........................................  
                        der Mieter         der Vermieter  
Von den obigen Bedingungen habe ich Kenntnis genommen 
 
 

Die Rückgabe erfolgte/    Datum ............................... 

• ohne Beschädigung   �ja       �nein  

• KFZ-Schein     �ja       �nein 

• Kaution erhalten   �ja       �nein 
• Beschädigungen/Bemerkungen   

 
 



   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht faxen! 

Bitte lassen Sie das ausgefüllte  Formular von Ihrer Bank abstempeln  

und senden uns das Original samt Ihrem Mietvertrag per Post zu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blz: __________________________ 

 

Abbuchungsformular 
Die restlichen Raten werden zu den fälligen Mietintervallen ab den vierten 
Mietmonat per Lastschrift monatlich abgebucht  

Abbuchungsformular  für einen Mietanhänger 


